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Uebrigens iſt die Erörterung dieſer Frage bei Uterintaufen
ſterbender Mütter von theoretiſcher Bedeutung, da einerſeits
jede Abſicht, den tu zu öten, und andererſeits die
ohnedies mn kürzeſter I1 dem icheren ode auf natürliche Weiſe
anheimfällt.

Falls etwa einer ſterbenden Utter eine Entkleidung 3u be
erlt fallen ürde, ſo kann ſowohl die zur Auffindung des ötus  —
kopfes notwendige Abtaſtung des Bauches, als auch der Einſtich der
Nadel ganz leicht ber dem Hemde vorgenommen werden.

VA, eine wahrſcheinlich gültige Taufe kann im äußerſten
Notfalle auch In der Weiſe geſpendet werden, daß man ſogar ohne
vorherige Abtaſtung der Bauchgegend aufs Geratewohl einer be
liebigen Stelle des vorgewölbten Bauches durch die Kleidungsſtücke
hindurch den Einſtich vornimmt. Wenngleich eine derartige Ausführung
der Taufe nUUL 0einliche Gültigkeit beſitzt, da kaum ein Kopf⸗
knochen, ſondern emn anderer Knochenteil des btu getroffen wird,
ſo iſt ſie doch, ein dringender Notfall hiefür ſich einſtellen 0  ,
ehr V1 und bequem ausführbar.

Da vielleicht manche ebamme QAaus pekuniären Rückſichten ſich
nicht eine eigene Taufſpritze anſchaffen will, ſo dürfte eS ſich
ſehr empfehlen, daß die Pfarrämter den Ankauf derſelben mit den
dazugehörigen Taufutenſilien eſorgen, dieſe dann Im Bedarfs  2

den Hebammen des Ortes leihweiſe zu überlaſſen.

Paſtoral⸗Fragen Und ⸗Tfülle.
(Bination rlaubt oder unerlaubtꝰ) Zum Hochamt

beim vierzigſtündigen Gebete iſt Ai fremder Geiſtlicher eingeladen,
erſcheint aber nicht. Von den anweſenden Geiſtlichen, die alle ſchon
zelebriert haben, wird dem Pfarrer geraten, trotz der ſchon voll

Zelebration und Brechung des natürlichen Faſtens 3u zele  —
brieren als unverhofft ern anderer fremder rieſter ommt, der
allerdings auch chon anderswo zelebriert 0  E Man einigt ſich
darüber, daß dieſer das Hochamt 0 War dieſe Entſcheidung richtig?

Antwort Daß der fremde Prieſter dem Ortspfarrer e⸗
wurde, war wenigſtens inſofern richtig, als keiner der an

weſenden Gläubigen wußte, daß dieſer nicht mehr nüchtern ſei Das
wurde bezüglich des eigenen Pfarrers gewußt, nd gerade dieſer
Umſtand hätte beim nochmaligen Zelebrieren des Pfarrers Ufſehen
oder vielleicht gar Aergernis erregt. Allein eS fragt ſich ob überhaupt
die Zelebration eines Prieſters ſtatthaft war, der ſchon zelebriert
hatte und nicht mehr nu  ern War, auch wenn keiner darum wu
Es liegen hier zwei kirchliche Verbote vor, we unbeachtet bleiben,

das Verbot der Bination, das Verbot 3u zelebrieren, ohne
nüchtern 3u ſein. Beide ſind von der Art, daß 0 Auffälligkeit

Ausder Sache durch Ausfallen des obchamte oder auch bloßes
2*



334

fallen der Meſſe Aan gebotenen Feiertagen Aus ſich nicht entſchuldigt,
ſondern nuLr die Gefahr wirklichen Aergerniſſes, daß nämlich durch
Ausfallen der erwarteten Anlaß zur Sünde gegeben werde,
nämlich 3u ehrenrührigem Gerede, zur Vernachläſſigung der pflicht⸗
mäßigen von olchen die anderswo eine anhören önnten.
etztere ommt nUuL an Sonn⸗ und gebotenen Feiertagen In Betracht,
erſteres auch bei anderweitiger Feier, bei der en Hochamt erwartet
wird Liegen alſo die Verhältniſſe ſo daß genanntes Aergernis zu
befürchten war, ſo hat gegebenenfalls recht gehandelt, n nicht
Im Zweifel hat man eher ſich zur Zelebration gu en  leten
0  6 der Pfarrer ſich zur zweiten Zelebration entſchließen müſſen,
dann ware eine vorauszuſchickende Belehrung NII 0 oder gar
notwendig eweſen, daß nämlich n derartigen Notfällen die heilige
1 eine zweite Zelebration geſtatte. Vgl Lehmkuhl, 60
IIOT II —4.1 und Casus (COnscientiae II 169.)

Valkenburg (L.) Holland. Aug Lehmkuhl
II (Arbeiterausſperrung.) Zu den einſchneidendſten

Kampfmitteln In dem ſozialen Kampfe Unſerer Tage gehört offenbar
die Arbeiterausſperrung. Die Arbeiter wenden ihrerſeits das ampf
mittel des Streikes an, der entweder auf eine oder wenige Arbeits
ſtellen beſchränkt bleibt oder zum Generalſtreik in der Berufs⸗
klaſſe übergeht, wobei die Streikkaſſe die notwendigen Mittel liefern
muß Die ganze Organiſation der Arbeiter Uhr notwendig 3um
Streike. Sie zahlen allwöchentlich in die Streikkaſſe, wollen nach
einigen Jahren auch einen Erfolg en und ſo wird zum Streike
übergegangen, eſſen Koſten um eil die Arbeiterkaſſe räg Daß
die Arbeiterſtreiks Unter Umſtänden zur Erlangung gerechter und
beſſerer Arbeitsbedingungen erlaubt, mitunter notwendig ſind,‚ lehrt die
Moral; ebenſo aber auch, wieviel Uebel oft der Arbeiterſtreik mit ſich
bringt MN ſittlicher, ſozialer und politiſcher Beziehung. In ſittlicher
Beziehung gibt EL Anlaß 3u vielen Laſtern: Zorn, Rachſucht Un⸗
gerechtigkeit, Unmäßigkeit, Empörung gegen die Obrigkeit w. „
n ſozialer Beziehung bringt EL Störung des geregelten
ganges, der öffentliche Ordnung; Iun politiſcher Beziehung Auf  —  —
egung und Verhetzung der verſchiedenen Volksklaſſen einander.

Dem gegenüber greift man n Unſerer Zeit Jum Mittel der
Arb eiterausſperrung. Die Arbeitgeber eines beſtimmten
zweiges vereinigen ſich, wenn irgendwo ern Streik ausbricht oder QAaus
zubrechen droht, daß ſie auf einem beſtimmten Arbeitsgebiet, n einer
Provinz, einem ganzen Lande alle Geſch der gleichen Art ſtille
ſtehen laſſen Viele Tauſende von Arbeitern werden dadurch gleich⸗
zeitig rotlos nd die Familien, Frauen und Kinder arben mit ihnen.
Der an einem rte Unternommene Streik erhält dadurch eine un

freiwillige Ausdehnung, die Streikkaſſe wird In außerordentlichem
Maße In Anſpruch genommen und * iſt gar kein Zweifel, daß dieſe
Maßregel geeignet iſt, einen gewaltigen ruck auf die Arbeiter Aus


